
kantonschwyz 3

I

Prüf u ngswegleitung 2027

der Kaufmännischen Berufsschulen Lachen und Schwyz

Beruf smatu ritätsleh rg ang 2O25 - 2027
Teilzeit/BM 2

vom 24. März 2025

1. Grundlagen

1.1 Verordnung über die eidgenössische Berufsmaturität
vom24. Juni 2009

I.2 Reglement über die Berufsmaturität im Kanton Schwyz
vom 10. Juli 2OI2

1.3 Rahmenlehrplan für die Berufsmaturität
vom 18. Dezember 2OI2

I.4 Schullehrpläne für die Ausrichtung Wirtschaft und Dienstleistungen Typ Wirtschaft
an den Kaufmännischen Berufsschulen Lachen und Schwyz

1.5 Empfehlung Nr. 11 der SBBK/CSFP Kommission Berufliche Grundbildung KBGB:

Anerkennung der Fremdsprachendiplome im Rahmen der Berufsmaturität und der

kaufmän n ischen Grundbi ld ung EFZ
verabschiedet am 16. Mai 2023

1.6 Anerkannte Fremdsprachendiplome im Rahmen der Qualifikationsverfahren für die

Berufsmaturität und für die kaufmännische Grundbildung
(gemäss Liste der vom SBFI anerkannten Fremdsprachendiplome: www.sbfi.admin.ch/bm)
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GRur'toucENFAcH Deurscn

1. DuncxTüHRUNG DER PRÜFUNG

1.1 Ze rrpururr

KBL: Ende 4. Semester

KBS: Ende 2. Semester

1.2 Fonu uruo DnurR

I.2.I Schriftliche Prüf ung

Sie kann unter klar definierten Einschränkungen am Computer geschrieben werden. Die Schulleiiung
entscheidet über die Form der Durchführung. Dauer: 150 Minuten.

L.2.2 Mündliche Prüfung

Dauer 15 Minuten mit einer Vorbereitungszeit von 15 Minuten.

1.3 H rlrsutrrrt

1 .3. 1 Schriftliche Prüf u ng

Rechtsch rei be-Duden f ür d ie Textprod u ktion, Com puter
Wenn die Prüfung am Computer geschrieben wird, sind diese Voraussetzungen zu erfüllen: funktionstüchtige
lnfrastruktur, keinZugrilf auf nicht autorisierte Hilfsmittel (wie bspw. lnternet), gleiche Bedingungen für alle.

I.3.2 MündlichePrüfung

Keine Hilfsmittel

2. BewEnruruc

2.1 ScHntrtltcne PRüFUNG

Die schriftliche Prüfungsnote wird auf halbe oder ganze Noten gerundet. Teilgebiete der Prüfung können mit
Punkten statt mit Noten bewertet werden.

2.2 MÜNDLICHE PRÜFUNG

Die mündliche Prüfungsnote wird auf halbe oder ganze Noten gerundet.

3. NoTENGEBUNG

3.L Pnürurucsruore

Die schriftliche und mündliche Prüfung sind gleichwertig. Die Prüfungsnote ergibt sich aus dem Durchschnitt

der Noten für die schriftliche und mündliche Prüfung und wird auf ganze oder halbe Noten gerundet.

3.2 ERTnHRutlcsuore

Die Erfahrungsnote ist das Mittel aller Semesterzeugnisnoten im entsprechenden Fach. Sie wird auf ganze

und halbe Noten gerundet.

3.3 FncHnorE

Die Fachnote ergibt sich aus dem Mittel der Prüfungs- und der Erfahrungsnote. Sie wird auf ganze und halbe

Noten gerundet.
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G nuruoueeeNFAcH FnnNzösrscx

1. DURCHFÜHRUNG OER PNÜrUruC

1.1 Zerrpuuxr

Ende 4. Semester

1.2 Fonu Uruo Dnuen

DELF 82
Für die DELF-Prüfung ist die Prüfungsordnung von DELF/DALF SUISSE massgebend.

1.3 HrlrsurrrEl

kei ne

2. NoTENGEBUNG

2.1 Pnürurcsruore

Die Umrechnung des DELF 82 Ergebnisses erfolgt nach der Umrechnungstabelle 1 der Empfehlung Nr. 11

der SBBK/CSFP Kommission Berufliche Grundblldung KBGB ,,Anrechnung der Fremdsprachendiplome im

Rahmen der Berufsmaturität und der kaufmännischen Grundbildung EFZ"'

Punkte Note Punkte Note

90 - 100 6 42 - 49.5 3.5
80 - 89.5 Ätr 34 - 4r.5 J

70 - 79.5 5 25 - 33.5 2.5
60 - 69.5 4.5 17 - 24.5 2

50 - 59.5 4 9 - 16.5 1.5
0-8.5 1

2.2

Die Beschwerdemöglichkeiten gegen das Ergebnis einer Diplomprüfung richten sich nach den einschlägigen

Reglementen der Organisation, welche die Fremdsprachendiplome anbieten. Die in Noten umgerechneten

Ergebnisse der Diplomprüfung können in einem Beschwerdeverfahren gegen den Entscheid über das Bestehen

bzw. Nichtbestehen der Berufsmaturitätsprüfung nicht angefochten werden.

ERraxnuucsnore

Die Erfahrungsnote ist das Mittel aller Semesterzeugnisnoten im entsprechenden Fach. Sie wird auf ganze

und halbe Noten gerundet.

FncHruore

Die Note ergibt sich aus dem Mittel der Prüfungs- und der Erfahrungsnote. Sie wird auf ganze und halbe

Noten gerundet.

2.3
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GRUNDLAGENFACH EI'ICI-ISCTI

1. DURCHFÜHRUNG OEN PNÜrUruC

1.1 ZErpur,rxt

KBL: Ende 2. Semester

KBS: Ende 4. Semester

L.2 Fonu uruo Deuen

First Certificate in English (FCE)

Für die FCE-Prüfung ist die Prüfungsordnung vom Cambridge Examination Centre Luzern/Bern massgebend.

1.3 Hrt.rsn,ttrrel

kei ne

2. NorENeeauNc

2.L PRürurucsruore

Die Umrechnung des FCE 82 Ergebnisses erfolgt nach der Umrechnungstabelle 5 der Empfehlung NR. 11 der

SBBK/CSFP Kommission Berufliche Grundbildung KBGB ,,Anrechnung der Fremdsprachendiplome im

Rahmen der Berufsmaturität und der kaufmännischen Grundbildung EFZ".

FCE ab 01.08.2017

Punkte Note

180 - 190 6.0

L75 - 179 5.5

r70 - L74 5.0

165 - 169 4.5

160 - 164 4.0

154 - 159 3.5

148 - 153 3.0

t4t - L47 2.5

135 - 140 2.O

r29 -I34 1.5

L22 - L28 1.0

2.2

2.3

Die Beschwerdemöglichkeiten gegen das Ergebnis einer Diplomprüfung richten sich nach den einschlägigen

Reglementen der Organisation, welche die Fremdsprachendiplome anbieten. Die in Noten umgerechneten

Ergebnisse der Diplomprüfung können in einem Beschwerdeverfahren gegen den Entscheid über das Bestehen

bzw, Nichtbestehen der Berufsmaturitätsprüfung nicht angefochten werden'

Enrmnurucsnore

Die Erfahrungsnote ist das Mittel aller Senresterzeugnisnoten int entsprechenden Fach. Sie wird auf ganze

und halbe Noten gerundet.

FAcHNoTE

Die Fachnote ergibt sich aus dem Mittel der Prüfungs- und der Erfahrungsnote. Sie wird auf halbe und ganze

Noten gerundet.
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l. DuncxrüHRUNG oeR Pnüruruc

1.1 Zrrpuuxr

KBL: Ende 4, Semester

KBS: Ende 2. Semester

L.2 Fonu uno Dluen

Schriftliche Prtifung: 120 Minuten.
Die Prüfung ist in einzelne Aufgaben unterteilt. Jede einzelne Aufgabe kann in Teilaufgaben unterteilt werden

1.3 Hrusurrel

r Taschenrechner ohne CAS, nicht kommunikationsfähig, mit elementaren Finanzfunktionen, nicht
grafikfähig.

. Es dilrfen keine gespeicherten Beispiele/Dateien auf dem Rechner vorhanden sein.
r KBS: Formelsammlung gemäss Anweisungen der Lehrperson.
. KBL: Eine einheitliche Formelsammlung wird im Anhang zur Aufgabenstellung bereitgestellt.

2. NoteNegguruc

2.1 PRürurucsrore

Die Prüfungsnote ergibt sich aus derschriftlichen Prüfung. Eswerden nurganze oder halbe Noten erteilt. Die

Note wird gemäss der Skala im Anhang berechnet.

2.2 ERFAHRUNGSNOTE

Die Erfahrungsnote ist das Mittel aller Semesterzeugnisnoten im entsprechenden Fach. Sie wird auf ganze

und halbe Noten gerundet,

2.3 FACHNOTE

Die Fachnote ergibt sich aus dem Mittelder Prüfungs- und der Erfahrungsnote. Sie wird auf ganze und halbe
Noten gerundet.
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1. DuncnrüHRUNG oen Pntjruruc

1.1 Zenpunxr

Ende 4, Semester

L,2 Fonu uruo Dluen

Schriftliche Prrlfung: 120 Minuten

1,3 Hrusurrrel

L.4

. unkommentierte Ausgabe von Gesetzessammlungen
r Taschenrechner ohne CAS, nicht kommunikationsfähig, mit elementaren Finanzfunktionen, nicht

graf ikfäh ig.
o Es dürfen keine gespeicherten Beispiele/Dateien auf dem Rechner vorhanden sein.

lnnn-r

Die Prüfungsaufgaben werden schwergewichtig fächerübergreifend zu allen Bereichen des Fachs Wirtschaft

und Recht gestellt und orientieren sich am Rahmenlehrplan für die Berufsmaturität.

2. NoreNcEeuNc

2.I PRÜFUNGSNoTE

Die Prüfungsnote ergibt sich aus der schriftlichen Prüfung. Es werden nur ganze oder halbe Noten erteilt. Die

Note wird gemäss der Skala im Anhang berechnet.

2.2 ERFAHRUNGSNoTE

Die Erfahrungsnote ist das Mittel aller Semesterzeugnisnoten im entsprechenden Fach. Sie wird auI ganze

und halbe Noten gerundet.

2.3 Facnruore

Die Fachnote ergibt sich aus dem Mittel der Priifungs- und der Erfahrungsnote. Sie wird auf ganze und halbe

Noten gerundet.
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1. DuncHrüHRUNG orR Pnüruruc

l.l Zerrpunxr

KBL: Ende 4. Semester

KBS: Ende 2. Semester

t.2 Fonu utlo Dnurn

Schriftliche Prüfung: 180 Minuten

1.3 Hrusurrrel

. unkommentierte Ausgabe von Gesetzessammlungen

. Taschenrechner ohne CAS, nicht kommunikationsfähig, mit elementaren Finanzfunktionen, nicht
graf ikfähig.

r Es dürfen keine gespeicherten Beispiele/Dateien auf dem Rechner vorhanden sein.

2. NoteNceeuNc

2.I PRÜFUNGSNoTE

Die Priifungsnote ergibt sich aus der schriftlichen Prüfung. Es werden nur ganze oder halbe Noten erteilt. Die

Note wird gemäss der Skala im Anhang berechnet.

2.2 Enrnrnuxcsnore

Die Erfahrungsnote ist das Mittel aller Semesterzeugnisnoten im entsprechenden Fach. Siewird auf ganze

und halbe Noten gerundet.

2,3 FncxHore

Die Fachnote ergibt sich aus dem Mittel der Priifungs- und der Erfahrungsnote. Sie wird auf ganze und halbe

Noten gerundet,
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EncÄruzu rucsrAcHen G escn rcurp/Pollrtx u ru o Tecnru I x/U tuwelr

Von den genannten Fächern zählt nur die Erfahrungsnote. Die Erfahrungsnote ist das Mittel aller Semesterzeugnisnoten

im entsprechenden Fach. Sie wird auf ganze oder halbe Noten gerundet.

PnüruruestNHALTE

Für die lnhalte aller Prüfungen ist der aktuelle Rahmenlehrplan für die Berufsmaturität massgebend

I rurEnotsztpLrNAREs ARaEtTEN

1. DURCHFÜHRUNG

1.1 lNTERDtsztpLlNAREs ARBETTEN rN DEN FAcHERN ALLER UNTERRrcHrsBenetcue (IDAF)

Das IDAF erstreckt sich auf alle Unterrichtsberelche (Grundlagen-, Schwerpunkt- und Ergänzungsbereich) und

bereitet auf die IDPA vor.

lm Mittelpunkt steht ein geeignetes Thema aus den Lerngebieten zweier oder mehrerer Fächer. Das Thema

knüpft an die lnteressen der Lernenden an, steht in Bezug zur Arbeitswelt und vereinigt inhaltliche und

methodische Aspekte dieser Fächer. Es lässt sich von den bestehenden fachlichen Kompetenzen herangehen

und erlaubt verschiedenartige methodische Zugänge. Je nach Anlage des Unterrichts bearbeiten die

Lernenden Aufgaben zu diesem Thema oder behandeln es weitgehend selbstständig projektartig.

Das IDAF wird über mindestens 4 Module/Unterrichtseinheiten durchgeführt und gleichmässig über zwei

Semester verteilt, woraus zwei Semester-/Erfahrungsnoten ermittelt werden. Über die effektive Anzahl, den

Zeitpunkt und die jeweiligen Fächerkombinationen dieser Projekte gibt der jeweilige Schullehrplan resp. das

I DAF-Konzept Ausku nft.

Mögliche Organisationsformen sind:

. lnterdisziplinäre Unterrichtssequenz: Das IDAF erfolgt in den Unterrichtslektionen der beteiligten

Fächer mit einer empfohlenen Dauer von 6 - 8 Lektionen.
. Kleinprojekte: Das IDAF findet im Rahmen von Exkursionen, Themenhalbtagen, Projekttagen, in

Werkstatt- oder Blockunterricht oder anderen geeigneten Gefässen statt.
r Selbstorganisiertes Lernen: Das IDAF findet im Rahmen von selbstorganisiertem Lernen (SOL) statt'

Die Lernenden werden in Sprechstunden oder über Fernbetreuung beraten.

Projektauftrag und Bewertungskriterien werden den Lernenden jeweils zusammen und schriftlich abgegeben.

L.2 lnreRorsztpltr.tÄnePnolexrnneetr(IDPA)

Die lnterdisziplinäre Projektarbeit (IDPA) wird gegen Ende des Bildungsganges geschrieben. Die IDPA-Arbeit

kann als Einzel- oder als Teamarbeit verfasst werden.

Die Arbeit ist
. mit neuen Erkenntnissen versehen
. umfassenddokumentiert
. wissenschaftlichaufgebaut
. sprachlich einwandfrei formuliert
. inhaltlich fundiert

' auf einen Umfang von ca. 15 - 25 Seiten (je nach Gruppengrösse, exkl. Titelblatt, lnhaltsverzeichnis,

Quellenangaben und Anhang) ausgelegt. Bei Einzelarbeiten sind im Umfang entsprechende

An passungen vorzunehmen.

Darüber hinaus gelten die weiteren Bestimmungen zur Ausarbeitung der IDPA und Bewertungskriterien zur

IDPA. Die IDPA wird von den Lehrpersonen der beteili$en Fächer bewertet'

Es gehört zum Verfassen einer wissenschaftlichen Arbeit, dass der Leser erkennt, woher welche lnformationen

bezogen wurden, damit der Gedankengang des Verfassers nachvollzogen werden kann. Deshalb gilt: Jede

Aussage und lnformation, welche nicht zum Allgemeinwissen gehört und nicht eigenen Gedanken entspringt,

ist mit einer Quelle zu belegen, d.h. als Zilatanzugeben. Wird diese Regel nicht eingehalten, wird das

Urheberrecht verletzt und es entstehen sogenannte "Plagiate". Das Verfassen von Plagiaten ist kein

Kavaliersdelikt, sondern Diebstahl von geistigem Eigentum und ein Verstoss gegen das Urheberrecht.

Die betreuende Lehrperson und dle Schulleitung prüfen und beurteilen die Arbeiten bezüglich Urheberrechts-

verletzung. Liegt ein Plagiat vor, wird ein entsprechender Notenabzugfestgelegt. Sind erhebliche Bestandteile
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einer interdisziplinären Projektarbeit (IDPA) nicht zitiert und als eigene Leistung deklariert worden, in der Tat

aber aus dem lnternet, aus einer anderen Publikation oder sonstigen schriftlichen Arbeit entnommen, dann

wird die Note l gesetzt. Die lDPAwird in diesem Sinn abweichend von $ 15 des Reglements überdie
Berufsmaturität im Kanton Schwyz (SRSZ 622.21 1) behandelt.

Bei Gruppenarbeiten gilt die Note grundsätzlich für die ganze Gruppe.

Gegen die Note kann innert 20 Tagen nach Mitteilung des Ergebnisses eine mit Antrag und Begründung

versehene Beschwerde bei der Schulleitung eingereicht werden. Die Vorschriften des

Verwaltungsrechtspflegegesetzes (SRSZ 234. 1 10) sind anwendbar.

2. NoTENBERECHNUNG

2.L Inrenorszrpr-rr.rÄnePnolextanerrr(IDPA)

Die Note für die interdisziplinäre Projektarbeit ergibt sich aus der Bewertung des Erarbeitungsprozesses, des

Produktes und der Präsentation. Sie wird auf halbe oder ganze Noten gerundet.

2.2 EnmnRur.rcst'tore(IDAF)

Die Erfahrungsnote ist das Mittel der zwei Semesterzeugnisnoten im interdisziplinären Arbeiten (IDAF). Sie

wlrd auf ganze und halbe Noten gerundet.

2.3 FAcHNoTE

lm interdisziplinären Arbeiten ergibt sich die Note je zur Hälfte aus der Note für die interdisziplinäre

Projektarbeit (IDPA) und der Erfahrungsnote (IDAF), Sie wird auf halbe oder ganze Noten gerundet.
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BesrpuElrsruonvt

Die Berufsmaturitätsprüfung ist bestanden, wenn die Gesamtnote mindestens 4 beträgt, die Differenz der

ungenügenden Noten zur Note 4 gesamthaft den Wert 2 nicht übersteigt und wenn nicht mehr als zwei Noten unter 4
erteilt werden.

NoTENBEREcHNUNG

Berechnungsbeispiel für Fachnoten mit einer mündlichen oder einer schriftlichen Abschlussprüfung

Prüfungsnote (schriftlich oder mündlich) 5.0

= Fachnote 9.5:2=4.75>Fachnote 5

Berechnungsbeispiel für die Fachnote Deutsch mit einer mündlichen und einer schriftlichen Abschlussprüfung

Prüfungsnote (4.0+5.5):2=4,75> 5.0
+ Erfahrungsnote (4.5+4.0):2=4.25> 4.5
= Fachnote 9.5 : 2 -- 4.75 > Fachnote 5

Berechnungsbeispiel f ür interdisziplinäres Arbeiten

Berufsmaturitätsarbeit (l DPA)

+ Erfahrungsnote (IDAF) (5.5 + 5.0) : 2 = 5.25 > 5.5

= Fachnote

5.0

LO.5 : 2 = 5.25> Fachnote 5.5

Berechnung der Prüfungsnote mittels Punkteskala (nur ganze oder halbe Noten) gemäss Empfehlung NR. 30 der

SBBIVSDBB Kommission für Qualifikationsverfahren vom 16. Mai 2010

Pu n kte Note
95-100 6
85-94 5.5
75-84 5
65-74 4.5
55-64 4
45-54 3.5
35-44 J

25-34 2.5
r5-24 2
5-14 1.5
o-4 1

Höhere oder tiefere Total-Punkte werden proportional auf die 1OOer-Skala aufgerechnet

BESCHWERDE

Gegen die Durchführung und das Ergebnis der Prüfungen kann innert 20 Tagen beim Regierungsrat des Kantons

Schwyz, Bahnhofstrasse 9, 6431 Schwyz, Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und

muss einen Antrag und eine Begründung wie auch eine Kopie der angefochtenen Verfügung enthalten. Die Vorschriften

des Verwaltungsrechtspflegegesetzes (SRSZ 234. 1 10) sind anwendbar'

WrEoenxoluNG DER BeRursmaruRtrArsPRÜFUNG

Beieinem Misserfolg kommen die Bestimmungen derArtikel 26 (Wiederholunü und27 (Folgen des Nichtbestehens)

BMV zum Tragen.
Die Berufsmaturitätsprüfung kann nur einmal wiederholt werden

//
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Ort und Oscar Seger, Vorsteher


